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Zitat von HannaV

2. die schriftliche Kundtuung an die SL

Dieser Schritt - also die Kundgabe Deiner Bedenken - stellt bereits die erste Stufe der
Remonstration dar. An die vorgesetzte Behörde wendest Du Dich, wenn Dein Vorgesetzter
seine Weisung aufrechterhält.
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